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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.2001

Norm

WRG §30

WRG §31

Rechtssatz

Eine Haftung nach dem Wasserrechtsgesetz setzt der Eintritt einer verbotenen Gewässerverunreinigung nicht voraus.

Ziel ist die wasserrechtlich erforderliche Prävention einer drohenden Gewässerverunreinigung durch die gebotene

Beseitigung der Gefahrenquelle.
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